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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Im November des Vorjahres hatte das Eidg. Versicherungsgericht entschieden, dass die
Kantone aufgrund des seit 1996 in Kraft stehenden KVG ab 2001 in den öffentlichen und
öffentlich-subventionierten Spitälern auch bei einer privaten oder halbprivaten
Hospitalisierung den hälftigen Sockelbeitrag an die Betriebskosten bezahlen müssen,
was eine finanzielle Mehrbelastung von rund 700 Mio Fr. pro Jahr bedeutet hätte,
welche die Kantone ohne Steuererhöhungen als nicht verkraftbar erachteten. hier Sie
wandten sich deshalb mit der Bitte ans Bundesparlament, den Kostenschub erträglicher
zu machen. Die SGK des Ständerates bemühte sich daraufhin gemeinsam mit den
Kantonen und Santésuisse (ehemals KSK) um eine Lösung, die sowohl der an sich klaren
Rechtslage, welche die Kantone in den letzten sechs Jahren nicht hatten wahrhaben
wollen, als auch deren finanziellen Möglichkeiten Rechnung trägt. Zur Diskussion
standen eine vorgezogene Änderung der Spitalfinanzierungsbestimmungen im KVG, wie
sie die zweite Teilrevision ohnehin vorsieht, oder eine Übergangslösung mit einem
dringlichen Bundesgesetz.

Auf Antrag der SGK, welche ihre Vorschläge in die Form einer ausformulierten
parlamentarischen Initiative gekleidet hatte, stimmte der Ständerat einem dringlichen
Bundesbeschluss zu, welcher die Kantonsbeteiligung schrittweise einführt, dabei aber
auf die Abgeltung der effektiven Kosten verzichtet und stattdessen von den Tarifen der
allgemeinen Spitalabteilungen ausgeht, womit die Mehrbelastung der Kantone um 200
Mio Fr. pro Jahr reduziert wird. 2002 werden 60% des geschuldeten Betrages von den
Kantonen übernommen, 2003 80% und 2004 100%, was zu jährlichen Mehrkosten für
die Kantone von 300, 400 und schliesslich 500 Mio Fr. führt. Im Nationalrat versuchte
eine knappe Kommissionsmehrheit unter den Abgeordneten Gutzwiller (fdp, ZH),
Verwaltungsrat der grössten Privatspital-Betreiberin der Schweiz (Hirslanden), und Zäch
(cvp, AG), Direktionspräsident des privaten Paraplegikerzentrums Nottwil (LU), zu
erreichen, dass die Kantone ihre Beiträge auch an die privaten Spitäler, die auf der
kantonalen Spitalliste stehen, entrichten müssen. Mit 101 zu 64 Stimmen schloss sich im
Plenum aber eine Mehrheit der CVP und der FDP dem Antrag der SP an, die Frage der
Privatspitäler erst im Rahmen der 2. KVG-Revision anzugehen. Auf Wunsch der
Bundeskanzlei, die geltend machte, dass es noch nie ein sowohl dringliches als auch
(für das Jahr 2002) rückwirkendes Bundesgesetz gegeben habe, beantragte die
Kommission, auf die Dringlichkeit zu verzichten. Das Plenum liess sich aber von einem
positiven Gutachten des Bundesamtes für Justiz sowie vom Argument überzeugen, die
Angelegenheit sei in erster Linie durch die uneinsichtige Haltung der Kantone
verschleppt worden, weshalb jetzt unbedingter Handlungsbedarf bestehe. Mit 128 zu 1
Stimmen wurde die Dringlichkeit bejaht und später mit 157 zu 7 Stimmen bestätigt. In
der Schlussabstimmung wurde die Vorlage von beiden Kammern einstimmig
verabschiedet. Mit dem Argument, der EVG-Entscheid sei bereits für 2002
vollumfänglich anzuwenden, reichte die Krankenkasse Assura das Referendum gegen
den dringlichen Bundesbeschluss ein. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.10.2002
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

In eine ähnliche Richtung zielte auch eine parlamentarische Initiative Jacqueline Fehr
(sp, ZH), welche verlangte, dass Personen, die in einem operativen oder strategischen
Leitungsgremium von Krankenkassen sitzen oder in den Leitungsgremien der
entsprechenden Verbände, namentlich Santésuisse, tätig sind, der
Bundesversammlung nicht angehören dürfen. Die Kommission des Nationalrates
beantragte mit 16 zu 8 Stimmen, die parlamentarische Initiative abzulehnen. Dies mit
der Begründung, dass Krankenkassen zwar im obligatorischen Bereich
Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, aber der Bund keine beherrschende Stellung
einnehme, da er weder die geschäftsleitenden Gremien bestimme noch die
Krankenkassen finanziere. Der Nationalrat folgte der Mehrheit seiner Kommission und
lehnte die Initiative mit 104 zu 61 Stimmen ab. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.05.2009
LINDA ROHRER
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Au mois de mars, l’association des hôpitaux, H+, la FMH ainsi que quatorze
organisations professionnelles et syndicales ont lancé un appel soutenu par la
Conférence des directeurs cantonaux de la santé afin que l’introduction du système de
montants forfaitaires en fonction du diagnostic (DRG) mettant les hôpitaux en
concurrence ne nuise pas aux conditions de travail et à la formation du personnel
soignant. Ils craignent que cette concurrence porte préjudice à la qualité des soins en
poussant les hôpitaux à dispenser des prestations moins complètes. Certaines
organisations ont demandé un moratoire sur la mise en œuvre de la loi. Par ailleurs,
Santésuisse et la Conférence des directeurs cantonaux de la santé ont évalué le surcroît
de charge global pour la mise en place du nouveau système à 1 milliard de francs pour
les cantons et à 400 millions de francs pour les caisses. Ils ont également estimé que ce
dernier entraîne une augmentation de 1,6 à 2% des primes de l’assurance de base. En
mai, la CSSSP-CE a déposé une initiative parlementaire visant à interdire en urgence les
augmentations de primes durant trois ans. Cette dernière a rencontré l’opposition des
cantons et a finalement été rejetée par les chambres, seules l’UDC et une partie du
groupe PDC l’ayant clairement soutenue. En juillet, H+ et Santésuisse ont conclu une
convention permettant la transmission aux assureurs des données relatives aux
diagnostics afin de contrôler les coûts. Certains acteurs comme Privatim, l’association
des commissaires suisses à la protection des données, ont fortement protesté tandis
que les hôpitaux, en contradiction avec leur faîtière, et de nombreux prestataires de
soins ont refusé cette pratique l’estimant inacceptable au vu du secret médical et
inutile. Au mois de novembre, de nombreuses manifestations ont eu lieu dans
l’ensemble du pays afin de protester contre le nouveau financement hospitalier. Les
professionnels de la santé ont estimé que le nouveau système aggrave des conditions
de travail déjà difficiles, notamment en raison de sous-dotation en personnel, tandis
que le syndicat des services publics a estimé que les décisions sont prises sans
consultation du personnel. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.06.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Im April 2017 beriet die SGK-NR einen Vorentwurf zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Borer (svp, SO) (übernommen von Brand (svp, GR)) zur
Stärkung der Selbstverantwortung im KVG, gemäss welchem eine Wahlfranchise
während dreier Jahre nicht gewechselt werden kann. Dadurch sollen kurzfristige
Wechsel zur Grundfranchise bei bekannten anstehenden medizinischen Eingriffen
verhindert und die Administrationskosten gesenkt werden. Ein Krankenkassenwechsel
der Versicherer wäre unter Beibehaltung der Franchise weiterhin möglich. Die
Kommission stimmte dem Vorentwurf mit 17 zu 6 Stimmen zu, eine Minderheit lehnte
ihn ab, da dadurch Personen mit chronischen Erkrankungen schlechtergestellt würden.
Zudem könnten den Versicherten so durch gesundheitliche oder finanzielle
Schwierigkeiten grosse Probleme entstehen. 
Im September 2017 schickte die SGK-NR den Vorentwurf in die Vernehmlassung. Dort
stiess er bei der SVP, BDP und CVP, sechs Kantonen (AI, BL, NW, SG, UR, ZG), dem
Gewerbeverband sowie einzelnen Leistungserbringern und Versicherern auf
Zustimmung. Die FDP und GLP sowie vier Kantone (AG, GR, JU, ZH) stimmten zwar
mehrheitlich zu, brachten aber auch Vorbehalte an. Die Befürworter lobten, dass die
Vorlage die Eigenverantwortung der Versicherten sowie die Solidarität zwischen
Gesunden und Kranken stärke und zur Kostensenkung beitrage. Sie brachten jedoch
verschiedene Verbesserungsvorschläge ein: die Beibehaltung von einjährigen
Wahlfranchisen mit Option auf mehrjährige Verträge; eine zwei- anstatt dreijährige
Mindestdauer der Franchisen; eine jährliche Möglichkeit, in höhere Franchisen zu
wechseln sowie eine vorgängige Analyse der Auswirkungen eines solchen
Systemwechsels. Trotz ihrer Zustimmung äusserten sie Zweifel, ob durch diese
Änderung wirklich ein Effekt der Kostendämpfung beobachtet werden könne.
Womöglich würden dadurch mehr Personen die Grundfranchise wählen und sich in der
Folge weniger kostenbewusst verhalten. Allenfalls würden die Versicherten dadurch
auch mehr Sozialhilfe oder Prämienverbilligungen benötigen, wodurch die Kosten für
die Kantone stiegen. 
Elf Kantone (AR, BE, FR, GE, GL, NE, OW, SO, TG, TI, VD), die SP, die Grünen sowie
zahlreiche Wirtschaftsverbände, Leistungserbringer, Versicherer,
Konsumentenvertreter und andere Interessierte lehnten den Entwurf ab. Entweder
bezweifelten sie die positive Wirkung der Vorlage auf die Selbstverantwortung der
Versicherten, auf die Kosten oder auf den Aufwand für die Versicherer oder sie
kritisierten die Einschränkungen der Wahlfreiheit der Versicherten und deren bereits
sehr hohe Selbstbeteiligung. 
Im April 2018 entschied die SGK-NR mit 11 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die Vorlage
mit einer kleinen Änderung zu überweisen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.04.2017
ANJA HEIDELBERGER
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